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EIN EINIG

VOLK
V O N

BRUDERN

Aus den Erinnerungen eines Friedensrichters

Illustriert von Hans Schaad

Die Weisheit Salomos ist heute noch
auf der ganzen Welt beriihmt, nach
mehr als 2000 Jahren. Der alte Salomon
hat sich ja auch damals bei dem Streite
der beiden Miitter — wer wiirde sich
daran nicht noch aus der Sonntagsschule
erinnern — elegant aus der Schlinge ge-
zogen. Aber die Gerechtigkeit verlangt
die Feststellung, dass solche Fille heut-
zutage jedem Friedensrichter zum tég-
lichen Brot gehoren. Nur wenn ein Ko-
nig und ein Friedensrichter das gleiche
tun, so ist es eben nicht das gleiche.
Wir verzichten auch ganz gern auf den
Ruhm und halten es unseres Schweisses
wohl wert, wenn unsere Arbeit nur dem
Frieden dient.

Die Geschichte lehrt, dass dort, wo der
normale Verstand aufhort, die Juristerei
anfingt. Wir Friedensrichter sind keine
Juristen, im Gegenteil, ganz im Gegen-
teil, unsere Arbeit besteht nimlich im
Versuch, die Leute zu verséhnen.

Vor den Friedensrichter kommen ein-
mal alle Zivilstreitigkeiten, welche an
den ordentlichen Prozessweg geleitet
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werden miissen. Das ist aber noch nicht
alles. Vor den Friedensrichter kommen
z. B. auch Ehescheidungen und Vater-
schaftssachen, ausserdem von den Straf-
sachen alle Ehrverletzungsprozesse (aus-
genommen die Ehrverletzungen durch
die Presse).

In allen diesen Fillen strebt der Frie-
densrichter einen Vergleich an. Kommt
dieser nicht zustande, so kann der Frie-
densrichter bei einfachen Zivilsachen
dort, wo die Streitsumme 50 Franken
nicht iibersteigt, ein Urteil fdllen. Die
andern Fille gehen an das Bezirksge-
richt weiter. Jeder Friedensrichter macht
sich eine Ehre daraus, moglichst wenig
Urteile fillen zu miissen, sondern die
Leute zu versohnen. Fiinf Urteile im
Jahre sind bei mir schon viel.

Das Gesetz verlangt vom Friedens-
richter, dass er Laie sei und nicht Jurist.
Die Hauptforderung, welche die Praxis
an ihn stellt, ist die, dass ihm nichts
Menschliches fremd sei. Und dass er
dieser Forderung nachkommt, dafiir,
weiss Gott, sorgt die Praxis selbst.



DieautgehobeneSchwerkraft

Ein Friedensrichter darf selbst dann
‘nicht mit der Wimper zucken, wenn die
Naturgesetze zu wackeln anfangen, we-
nigstens in den Kopfen seiner Klienten.

Was sagen Sie dazu ? Eine Frau klagt
den Vater eines Knaben ein, der eine
Scheibe eingeschlagen haben soll. Streit-
summe : 3 Franken. Die Kligerin kommt
in Begleitung ihres Mannes. Der Arme !
Man sieht es ihm schon von weitem an,
er kommt nicht aus eigenem Antrieb we-
gen dieser Geschichte vor Gericht. Aber
was tun, wenn in einem Haushalt die
Frau die Hosen anhat ?

Der Streitfall lag folgendermassen :
Der Knabe, ein ganz Kkleiner Bursche,
warf einen Stein auf einen Hund, traf
den Hund, und jetzt das Wunderbare: Der

Stein soll nimlich — nach der Schilde-
rung der Kligerin — vom Hund abge-
spritzt, auf den Randstein gefallen und
von dort direkt in hohem Bogen in den
ersten Stock ins Fenster geflogen sein.
Ich bin zwar an merkwiirdige Ge-
schichten gewohnt. Diese aber kam mir
doch etwas zu unwahrscheinlich vor, und
ich wies die Klage ab. Die Frau erklirte
sich nicht befriedigt, der Fall miisse wei-
ter, und wenn es bis vor das Bundesge-
richt ginge. Thr Ehemann wusste vor lau-
ter Verlegenheit nicht, wie er dasitzen
sollte.  Schliesslich erreichte er durch
seine flehentlichen Vorstellungen doch,
dass seine Frau die Klage zuriickzog.
Diese soll ihm aber dann zu Hause ganz
gottstriflich wiist gesagt haben. Der
Streitbetrag belief sich hier wie gesagt

»Der Ehemann wusste vor lauter Verlegenheit nicht, wie er dasitzen sollte. ..
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auf 3 Franken; das ist die kleinste
Summe, die bisher vor mich gebracht
wurde. Aber Fille um 5 oder 10 Fran-
ken sind gar keine Seltenheit. Es han-
delt sich eben auch hier nicht immer nur
um das Geld, sondern um das « Prinzip »,
d. h. um Recht zu behalten.

Den Frauen hilft man nie

Fiir das arme Friulein, das von einem
Photographen wegen einem halben Dut-
zend Photos eingeklagt wurde und nicht
zahlen wollte, lag der Fall besonders tra-
gisch.

« Ich bezahle die Photos nicht,» sagte
sie, « denn alle Leute sagen, ich sei nicht
gut getroffen.»

Ich mochte das Bild ansehen, wie ich
wollte, schon war es in der Tat nicht,
aber ebenso sicher war es dem Original
dhnlich, erschreckend &hnlich.

« Horen Sie,» sprach ich ihr zu, «ich
bin zwar nicht Photograph, aber soviel
verstehe ich auch : Sie miissen diese Pho-
tos annehmen. Aehnlich sind Sie, Sie se-
hen ja auch ganz nett darauf aus. Und
dass man Sie noch schoner macht, als
dass Sie sonst schon sind, kénnen Sie
doch beim besten Willen von keinem
Photographen verlangen.»

« Aber das ist ja der reinste Esels-
kopf », klagte sie und weinte beinahe.

« Stimmt,» sagte der Photograph mit
zynischer Ruhe, « deshalb finde ich Sie
gerade so sehr gut getroffen.»

Das arme Kind war wirklich im Un-
recht. Ich riet ihr deshalb, die 28 Fran-
ken zu bezahlen, « denn wenn ich eine
Expertise anordnen muss, so kommt Ih-
nen die Sache teuer zu stehen, und zah-
len miissen Sie trotzdem noch ». _

« Aber wenn ich doch dem Photogra-
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phen alle Photos, die ich bekommen habe,
in gutem Zustand wieder zuriickgebe,
dann muss ich doch nichts dafiir bezah-
len, das ist doch keine Gerechtigkeit ! »

« Nehmen Sie Vernunft an», mahnte
ich sie, «entweder sagen Sie mir, wel-
chen Photographen Sie als Experten ha-
ben wollen oder bezahlen Sie die Photos.
Das beste ist, Sie lassen den Experten
bleiben und lassen sich bei einem andern
Photographen noch einmal im Sonntags-
kleid photographieren, dann haben Sie
eine schone Photographie und kommen
erst noch billiger weg.»

Schliesslich gab sie sich auch damit
zufrieden, allerdings mit dem Seufzer :
« Ja, den Frauen hilft man nie.»

Die Modenschau

Die Frauen sind iiberhaupt unsere ori-
ginellsten Kunden. Es ist nicht zu glau-
ben, was fiir Streitigkeiten diese manch-
mal vor den Friedensrichter bringen. Ge-
stern kommt eine Schneiderin mit ihrer
Kundin. Diese brachte ein Jackett mit
und probierte es gleich an. « Sehen Sie
nur, wie das schlecht sitzt», schrie sie
mich an und warf auf die Damenschnei-
derin den veriichtlichen Blick einer be-
leidigten Konigin. So eine Arbeit kann
ich doch bei Gott nicht zahlen.» Das Jak-
kett stand ihr auch wirklich nicht. Wie
konnte nur einer Schneiderin ein Klei-
dungsstiick so total misslingen ? Ich
schaute mir das Jackett etwas niher an,
und da hatte ich auch schon die Erklii-
rung : « Zuerst ziehen Sie das Jackett
einmal richtig an, dann wollen wir iiber
den Fall reden ! »

« Ganz richtig, Herr Friedensrichter,
alle Hochachtung, Herr Friedensrichter,
dass Sie das gesehen haben, ehrt Thren



Verstand. Jedes Kind kann ja sehen,
dass sie das Jackett absichtlich schlecht
angezogen hat.»

So war es auch, und die Schneiderin
kam zu ihrem Gelde. Kiirzlich ist sogar
eine Frau mit ihrem Kleide gekommen,
das sie selbst schon wieder
vollstindig aufgetrennt hatte
und wollte behaupten, es
passe ihr nicht.

«Wenn Sie das Kleid
zertrennt haben, kann

ich doch micht
kontrollieren, ob
es passt oder

das Fihnchen wie-
der
dann wollen wir
wieder sehen, aber
so kann ich Thnen
nicht helfen. »

Im grossen und
ganzen muss ich sa-
gen, braucht es viel
um

zusammen,"

mehr = dazu,
Frauen wieder mit-
einander
nen. Besonders emp-
findlich sind die Da-
men in der Verlet-
zung ihrer Ehre. Mei-
stens sehen sich dann
die beiden Parteien
schon im Wartezini-
mer grimmig an. Jede sitzt in einer an-
dern Ecke und durchblittert hundertmal
die vorhandene Lektiire. Im Verhand-
lungszimmer sitzen sie so, dass sie sich
gegenseitig den Riicken zukehren. Es
braucht schon viel Ueberredungskunst,
um sie so weit zu bringen, dass sie beide

auszusoh-

Er: Hlch wott eifach niimme, ich wott
eifach niimme.
Sie : ,lch lass mich niid scheide.”

zu mir hinsehen. Im allgemeinen beginnt
es dann ganz ordentlich. Die Kligerin
bringt ihre Sache vor, darauf kommt
die Beklagte an die Reihe. Aber auf ein-
mal fillt eine der andern in die Rede,
und sie beginnen unter
sich zu streiten. Meistens
vergessen sie mich dann
iiberhaupt ganz. Ich habe
mir angewohnt, die Da-
men ruhig eine gewisse
Zeit lang sich aus-
sprechen zu lassen
und erst einzugrei-
fen, wenn die Unter-
haltung beginnt, tit-
lich zu werden oder
sich bei den Strei-
tenden Anzeichen
der Erschopfung
geltend machen
und diese begin-
nen, schon Gesag-
tes zu wiederholen. Das
ist fiir mich der psycho-
logische Moment.

« Ruhig, meine Da-
men,» sage ich dann,
«ich bin informiert »,
setze mich an mein Pult
und tue so, als schreibe
ich das Protokoll.

Es ist schon viel ge-
wonnen, wenn die bei-
den Teile programmiis-
sig' ihren Kropf geleert haben und ein-
ander gegenseitig die schmutzige Wiische
auf viele Jahre zuriick gewaschen haben.
Es ist gar keine Seltenheit, dass eine Frau
einer ehemaligen Freundin vorwirft, sie
habe vor etwa 13 Jahren dem Karli ge-
sagt, sie sei an jenem Karfreitag nach der
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Kirche mit dem Fredi in den Wald, was
gar nicht wahr gewesen sei. Man mag
den Frauen vorwerfen, was man will,
eines steht fest: Sie haben das bessere
Geddchtnis als wir.

Da werden Weiber zu...

Vom Standpunkt des Friedensrichters
aus muss man die Mode der kurzen Da-
menschirme bedauern. Es muss ihnen
nimlich ein ganz eigenartiger Reiz inne-
wohnen, sie umzukehren und als Tot-
schliger zu benutzen. So haben erst
kiirzlich zwei Damen bei mir vorgespro-
chen, von denen eine die andere der Ehr-
verletzung anklagte. Zuerst haben sie
sich gegenseitig insultiert mit Namen, die
in keinem Worterbuch der bessern Ge-
sellschaft verzeichnet sind. Und schliess-
lich haben sie sich mit umgekehrten
Schirmen die Kopfe verschlagen. Die
Wirkung war ausgezeichnet. Die Erniich-
terung trat fast augenblicklich ein. Sie
schiimten sich, sahen die begangene
Dummbheit ein und verliessen zu meiner
Befriedigung das Zimmer wicder Arm in
Arm als die besten Freundinnen.

In die Zeit vor dem DBubikopf (fillt
folgende Begebenheit: Zwei Dbejahrte
Damen stehen vor mir; die Kligerin be-
hauptet, ihre Nachbarin habe sich an-
lasslich einer erregten Aussprache im
Hausgang an ihrem Kopfschmuck ver-
griffen. Triumphierend holte sie aus ih-
rer volumingsen Tasche ein- ganzes
Paket Haare hervor. Der Schreck der
Beklagten war nicht grosser als meine
Verwunderung. Abwechslungsweise be-
trachtete ich die Frisur der Kligerin und

ihr Haarpaket.
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« Aber, liebe Frau, wie kommt denn
das, die Haare, die Sie da vorlegen, sind
ja braun und die Haare, die Sie auf dem
Kopf tragen, grau ? »

Die Kligerin blickte verlegen auf das
Haarpaket und meinte schliesslich, es sei
moglich, dass sie aus Versehen zu den
ausgerissenen Haaren noch alte ausge-
gangene Haare hinzugelegt habe, die sie
fiir spiitere Tage sammle. Auch bei die-
sem Paare gelang mir die Versohnung.

Es ist, wie gesagt, gar nicht so tragisch
fir das Zustandekommen eines Verglei-
ches, wenn die Parteien einmal hart auf-
einanderstossen, die grosste Wut ist nach-
her vorbei. Erst letzthin habe ich wieder
erlebt, dass sich zwei an die Kopfe ge-
raten sind. Der eine war ein Bierbrauer
und der andere ein Wirt. Mitten in der
Verhandlung steht der Bierbrauer auf und
haut dem Wirt eins mit der Faust ins Ge-
sicht, dass ich gemeint habe, es gebe jetzt
mindestens einen Toten. Aber im niichsten
Augenblick steht der Totgeglaubte wie-
der auf, nimmt den Bierbrauer am Kra-
gen und schmettert ihn gegen die Stiihle,
dass es nur so kracht. Ich stiirze micn
auf die beiden und reisse sie auseinan-
der. Dem Bierbrauer salze ich eine Ord-
nungsbusse auf. « Der andere muss auch
cine haben », ruft dieser. ‘

« Selbstverstindlich hat der auch eine,
aber warten Sie noch einen Augenblick.»

So sind wir miteinander hinausgegan-
gen, und ich habe den beiden das Blut
abgewaschen. Darauf wurde die Verhand-
lung fortgesetzt und ein Vergleich ge-
macht. Zum Schlusse haben sie sich die
Hinde gedriickt und sind wie Briider mit-
einander zum Friihschoppen gegangen.



Die grosste Kupplerin

Lustig ist es manchmal, wenn bei Ehr-
verletzungsklagen die Leute darauf be-
harren, dass ganz bestimmte Worte zu-
riickgenommen werden. So habe ich ein-
mal eine Klage behandelt, bei der die
Beklagte gesagt haben soll, die Kligerin
sei die grosste Kupplerin von Zirich. Die
Kligerin verlangte nun, dass diese Be-
hauptung, sie sei die grdsste Kupp-
lerin von Ziirich, zuriickgenommen werde.
Als ich den Vergleich wunschgemiiss
formulierte : « Die Beklagte nimmt hier-
mit die Behauptung, die Kligerin sei die
grosste Kupplerin von Zirich, zu-
riick », konnte ich ein Licheln kaum ver-
beissen. Aber ist es nicht besser, eine
Versohnung mit einer komischen For-
mel zustande zu bringen als gar nicht ?

‘Ein kitzliges Kapitel sind die tdtlichen
Beschimpfungen. Wenn einer einem an-
dern eine Ohrfeige gibt und der andere
Satisfaktion verlangt, was soll man da
machen ? Eine tétliche Beschimpfung
kann man ja nicht zuriicknehmen. So
muss der Téter eben dem andern sein
Bedauern aussprechen. Da kommt es
immer wieder vor, dass der Geohrfeigte
mit der Erklirung des Ohrfeigers, dass
er den Fall bedaure, nicht zufrieden ist,
sondern verlangt, dass diese Erklirung
noch in mindestens vier Zeitungen pu-
bliziert werde. Natiirlich wire das ein
grosser Missgriff. « Ums Himmelswillen,
machen Sie doch diese Dummheit nicht,
denken Sie doch, wie alle Ihre Bekann-
ten lachen wiirden, wenn sie lesen, dass
Sie eine Ohrfeige bekommen haben ! »

Als moderner Friedensrichter beniitze
ich auch das Telephon fiir meine Zwecke.
So vor allem bei Dienstmiidchen-Streitig-

keiten. Wenn die Klage eines Dienst-
médchens eingeht, so liute ich gewohn-
lich die Herrschaft an und frage, ob ich
eine Vorladung machen miisse. Dann
heisst es gewohnlich : « Bhiiet is Gott,
deswegen springe ich nicht vor den Frie-
densrichter, ich bin meiner Lebtag noch
nie vor Gericht gewesen.» So bekommt
dann das Dienstm#dchen, was ihm gehort,
und der Herrschaft ist auch gedient.

Unterschrieben, aber nicht

gelesen

Was ich nicht begreifen kann, ist, dass
es immer noch so hiufig vorkommt, dass
sich Frauen, wenn der Mann nicht zu
Hause ist, von Versandbuchhandlungs-
reisenden iiberreden lassen, eine Bestel-
lung zu unterschreiben, die sie gar nicht
beabsichtigten. Und etwa durchaus nicht
nur in den untern Schichten der Gesell-
schaft, selbst im akademischen Viertel
kommt es vor. Diese Herren Buchhand-
lungsreisenden miissen auf ihre Opfer ei-
nen fast hypnotischen Einfluss ausiiben.
Worin dieser besteht, ist schwer zu sa-
gen. Bei den Herren, die ich Gelegenheit
hatte, kennen zu lernen, war es auf kei-
nen Fall die geistige Ueberlegenheit, aber
auch von korperlichen Vorziigen konnte
ich nicht viel entdecken. Es scheint halt,
dass es bei vielen Frauen nicht viel
braucht, um sie dazu zu bringen, einen
Bestellschein auszufiillen, ohne iiber-
haupt zu lesen, was darauf steht. Kom-
men dann die Biicher, die bezahlt wer-
den sollen, dann gibt es zu Hause Streit
mit dem Manne, der die Bestellung nicht
anerkennen will, und die Sache kommt
vor den Friedensrichter. Aber da gibt es
keinen Pardon; denn es kann doch nie-
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mand behaupten, dass er mit Gewalt ge-
zwungen worden sei, den Bestellschein zu
unterschreiben. Und dass man einen Be-
stellschein zuerst liest, bevor man ihn
unterschreibt, solite jede Frau selbst
wissen. Diese Moral den Damen klarzu-
machen, eriibrigt sich in den meisten
Fillen, weil das fiir gewohnlich der ei-
gene Mann mit Nachdruck selbst besorgt.

Wenn einem hier die Besteller leid tun
konnen, so sind es in andern Fillen wie-
der die Lieferanten. Es gibt genug Leute,
die vorne und hinten nichts haben und
gerade deshalb zusammenkaufen, was ihr
Herz begehrt, ohne im Traume daran zu
denken, dies jemals zu bezahlen. Wer-
den sie dann betrieben, so schlagen sie
kaltbliitig Recht vor, und wenn ich sie
dann frage, was sie dafiir geltend machen
wollen, so sagen sie mit siiffisantem L-
cheln, sie mochten den Gliubiger nur in
seinem Interesse vor Betreibung warnen,
da bei ihnen doch nichts zu holen sei.
Erkundigt man sich beim Betreibungs-
beamten iiber sie, so erfihrt man auch
regelmiissig richtig, dass schon etliche
Verlustscheine da sind. In diesen Fiillen
ist der Gliubiger nur allzu rasch fiir ei-
nen Vergleich zu haben. Er findet sich
noch so gern mit der Hiilfte oder noch
weniger ab, wenn nur {iberhaupt und
gleich bezahlt wird. Mich geht es nichts
an, personlich aber finde ich, dass solche
Fille vor einen andern Richter gehorten.

Von 100 Fillen bringe ich es etwa bei
50 zu einem Vergleich. Am wenigsten
Erfolg haben meine Bemiihungen bei den
Ehescheidungsklagen. Da sind es kaum
15 %. Junge Leute in den Flitterwochen
und Ehepaare, die schon ein Menschen-
alter miteinander verbracht haben, kom-
men zu uns.
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Die Scheidungsklage des
jungen Paares

Personen : Die Kldgerin, hiibsche, 20-
jihrige, dernier cri vom letzten Ausver-
kauf, mit rotgeweinten Augen.

Angeklagter : Nicht erschienen.

Friedensrichter : Ich.

Ort der Handlung : Verhandlungszim-
mer.

1. Szene

Ich : « Also, Sie wollen sich scheiden
lassen. Wann haben Sie denn geheira-
tet ? »

Sie (etwas beschiimt) : « Vor zwei Wo-
chen.»

Ich : <« Erinnern Sie sich denn nicht
mehr, dass Sie sich damals gegenseitig
versprochen haben, im Guten und Bosen
beieinander auszuharren ? »

Sie (schweigt).

Ich: « Wo haben Sie sich denn ken-
nen gelernt ? »

Sie: «Im Tanzkurs.»

Ich: «Und da hat Ihr Mann immer
noch gern ein wenig Abwechslung ? »

Sie: «Jawohl, Herr Friedensrichter,
er geht immer noch tanzen; aber mich
nimmt¢ er nicht mehr mit.»

Ich : « Ja, sehen Sie, jetzt bin ich schon
zehn Jahre Friedensrichter, aber immer
hére ich das gleiche Lied : Da lernen sie
sich im Tanzkurs kennen, und nachher,
wenn der Mann wieder einmal allein fort-
gehen will. so fiingt die Frau zu weinen
und zu jammern an. Aber schauen Sie,
seien Sie doch verniinftig, und bedenken
Sie, dass die Poesie jetzt voriiber ist und
dic Prosa kommt.»

Sie (jammernd) : « So soll er ausgehen
diirfen und ich nicht ? Ich habe doch ge-
nau das gleiche Recht ! »



Ich: «Ja, Recht... Von Recht darf
man in einem solchen Falle iiberhaupt
nicht sprechen; versuchen Sie viel lie-
ber, es Threm Manne so einzurichten, dass
es ihm zu Hause am besten gefillt, dann
geht er auch nicht mehr auf den Tanz.»

Sie: «Ich halte es einfach nicht aus;
meinen Sie, mein Mann sei bis jetzt auch
nur einen Abend zu Hause geblieben ?
Er hat halt friiher eine grosse Auswahl
gehabt und meint, er konne jetzt mit ei-
ner allein nicht zufrieden sein.»

Ich : « Aber denken Sie doch, was Ihre
Verwandten und Bekannten sagen wiir-
den, wenn es heissen wiirde : « Jetzt sind
sie kaum verheiratet und machen schon

»Meistens sehen sich die beiden Parteien
schon im Wartezimmer grimmig an.”
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an der Scheidung herum !» Gehen Sie
nach Hause, und iiberlegen Sie es noch
einmal griindlich ! »

2. Szene (einige Wochen spiiter)
Ort der Handlung : Bezirksgericht.
Die Scheidung wird eingeleitet.

Dasalte Ehepaar

1. Szene

Angeklagte : 60jihrige Frau, robuste
Person, mit harten und vergrimten Zii-
gen.

Kldger : 6bjahriger Dienstmann, unter-
setzte Gestalt, gebiickte Haltung, Trief-
augen.

Friedensrichter : Ich.

Ort der Handlung : Ver-
\ \i handlungszimmer.
t j Ich: « Aber was ischt au
j

das, jetz sind Sie scho dryssg
Jahr verhiiratet, jetz
chunnt ene uf einmal die
Idee, es gong niimme.

und

Er (gedriickt und leise) :
« Das isch keis Libe meh.»

Sie : « Natiirlich, wi me
so alt isch wie ich, so isch
me dene Lumpekiirli ver-
leidet.»

St q Ich: « Aber losed Sie
% j au, jetz hind Sie doch
; ¥ scho erwachseni

Chind,
das wir jetz doch truurig,

RN
-

winn Sie da no usenand
wettid.»

Er: «Ebe bin i jetz
scho en alte Ma, und ebe
han i's dryssg Jahr lang
usghalte, aber grad drum
wird’s mir jetz z’dumm.
Ich cha mich mit myne 60

s .
= -
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Jahre vo myner Alte niimme schulmeisch-
tere la. Win ich en ungrads Mal en
Schoppe zieh und heichumme, so git's
de groscht Stryt. Sie wird sogar titlich
und ddnn hau i’s halt wieder.»

Ich : «Ja, ebe, Sie nimmed halt schynt’s
eben Oppe-n-es Glesli meh, als richt und
notig isch.»

Er: «Da sig i niid nei, aber i mym
Bruef muess eine no oppe is Wirtshuus
chonne ohne =z'risgiere, winn er hei-
chunnt, eis uf de Chopf z’iibercho. Der-
zue bin ich eifach z’alt.»

Ich : « Also losed Sie, Frau, Ihre Ma
isch jetz halt im Alter, wo me gern 6ppe
en Schoppe nimmt, das isch doch nid
eso schlimm, oder hind Sie o6ppe
Angscht, er lauf enere andere na ? »

Sie: « Das weiss 1 nod, aber me seit
ja niid umesunscht : « Alter schiitzt vor
Torheit nicht.» Und er trinkt halt eifach
zviel.»

Ich » «Ja, da wir’s jetz ebe grad Ihri
Sach, derfiir z'sorge, dass es en gar
nimme gluschtet, z’trinke. Wiin er hei-
chunnt, sotted Sie sige: ,Aber, Jakob,
das wir jetz au wiirkli nod notig gsi,
dass d’eis iiber de Durscht gno hisch,
wo mer doch de guet Kafi hind deheim
und de fein Orangsche-Sirup, wo-n-ich
der grad gmacht ha hiit z’mittag, dinn
wiird er’s ygseh und chim en anders
Mal hei statt is Wirtshuus. Aber winn
Sie grad giftic werdet und mit em Chlop-
fer hinefiire chémed, da wiird’s mir au
verleide.»

Er : « D4 hiind Sie guet bracht, Orang-
sche-Sirup ! Gift spriitzt sie, sobald i
heichumme, und ich diinke halt, chasch
mi gern ha und ga zum Tiiiifel.»

Ich: « Aber losed Sie jetz, Sie sind
doch schliesslich de Ma i dere Sach und
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hiand Verstand. Ich wiird mer’s doch
nomal iiberlege, bevor ich scheide tit.

Er (beharrlich) : «Ich wott eifach
niimme, ich wott eifach niimme.»

Sie (jammernd) : «Ich lass mich niid
scheide.»

2. Szene
Ort der Handlung : Vor Bezirksgericht.
Die Scheidung geht weiter.

Lin geplagter Ehemann

Eine tragikomische Szene habe ich bei
der Scheidungsklage eines Handlangers
erlebt. Komisch war sie durch die Unbe-
holfenheit seiner Klagen im Kontrast zur
Unverschdmtheit der Beklagten. Aber im
Grunde war die Geschichte viel mehr
tragisch als komisch. Ein Stein hitte
sich dariiber erbarmen mogen, wie der
arme Kerl unter der Verachtung litt, die
ihm seine Frau entgegenbrachte.

Die Begriindung der Scheidungsklage
dieses Handlangers war, dass ihm seine
Frau « Lolitschumpel » sagte, und aus-
serdem noch mit einem andern gehe. Er
legte seiner Klage ein Brieflein von ei-
nem gewissen Willi bei, aber N#heres
konnte man daraus nicht ersehen. Als
ich ihm erklirte, dass dieser Brief nichts
beweise und es gewiss nicht so schlecht
stehe mit seiner Frau, zog er aus seiner
hintern Hosentasche ein mit Schniiren
sorgfiltiz zusammengebundenes Pick-
lein von 12 wahrhaftigen Liebesbriefen
hervor.

« S0, da haben wir ihn jetzt,» rief die
anwesende Frau, « ein Schuft ist er auch
noch, jetzt weiss ich, wo die Briefe hin-
gekommen sind, die ich nie erhalten
habe.»

Auf meine Frage, ob sie denn zugebe,
dass diese Briefe an sie gerichtet waren,



und sie nicht bestreite, mit einem andern
gegangen zu sein, rief sie: « Natiirlich
bin ich mit einem andern gegangen, ich
kann doch nicht mit diesem gehen !»

« Warum denn nicht ? »

« Mit so einem Lolitschumpel geht
doch keine verniinftige Frau wie ich.»

« Haben Sie gehort, Herr Friedensrich-
ter,» winselte der Mann wie ein geschla-
gener Hund, « jetzt sagt sie schon wie-
der ,Lolitschumpel’.»

Selbstverstindlich, auch das war ein
Fall, bei dem es nichts mehr zu retten
gab.

Das Familienoberhaupt

In einem andern Fall, wo die Frau we-
gen der Trunksucht des Mannes Schei-
dung verlangte, hatte ich es in der Stihne-
verhandlung so weit gebracht, dass der
Mann versprach, keinen Schnaps meh:
zu trinken. Aber die Frau wollte sich da-
mit nicht zufrieden geben, er habe ihr
das schon genug versprochen, aber nie
gehalten. Da schlug ich ihr vor, dass der
Ehemann sich schriftlich verpflichte, von
heute ab keinen Schnaps mehr zu ftrin-
ken. Der Mann hatte auch schon die Fe-
der zum Unterschreiben bereit gemacht,
als er sich wieder besann und sagte:
« Jetzt muss ich Thnen aber auch noch
etwas sagen, Herr Friedensrichter, bei mir
daheim ist es nimlich so, dass ich im-
mer nur das fiinfte Rad am Wagen bin.
Bei mir daheim regiere nicht ich, son-
dern meine Frau und meine Tochter.
Zum Beispiel darf jetzt die Tochter auch
einen Stenographiekurs nehmen; aber
meinen Sie, sie hiitte mich gefragt ? Nein,
mir sagt man nichts, und mich fragt man
nichts. Ich will unterschreiben; aber
meine Frau muss auch unterschreiben,

dass die Tochter keinen Stenographie-
kurs nehmen darf.»

Ich konnte ihm lange zureden, dass es
doch furchtbar ungeschickt sei, seiner
Tochter etwas verbieten zu wollen, was
sie fiir das Leben brauche. Aber der
Mann bestand darauf. Ich hatte hier das
Gefiihl, dass noch etwas zu machen sei.
Ich schickte die beiden deshalb nach
Hause, um sich die Sache zu {iiberlegen
und noch einmal zu probieren, ob sie
nicht doch zusammenbleiben konnen.
Nach Ablauf der Frist schickte ich eine
Nachnahme fiir die Kosten, da ich an-
nehmen musste, dass sich die Leute nun
doch wieder gefunden haben. Die Nach-
nahme kam aber mit dem Vermerk zu-
riick « Gestorben ». Iech wollte es nicht
recht glauben und erkundigte mich im
Kreisgebiiude. Zu meinem grossen Er-
staunen stellte sich heraus, dass sich der
Ehemann nach der Friedensverhandlung
noch am gleichen Tage zu Hause an der
Tiirfalle erhiingt hatte. Dieser Fall hat
mir recht zu denken gegeben. Vielleicht
hiitte ich mir damals bei der Verhand-
lung doch sagen sollen, dass, wenn sich
ein Mensch an so etwas Unverniinftiges
klammert wie an das Verbot eines Steno-
graphiekurses {iir die eigene Tochter,
sein Gefiihlsleben schon so zerriittet ist,
dass man kaum mehr das Recht hat, an
einer Verséhnung zu arbeiten. Aber eine
schlechte Erfahrung darf mich doch nicht
davon abhalten, immer wieder nach Krif-
ten dem hohern Prinzip, dem Frieden,
zu dienen. Alle erlaubten Mittel sind mir
dazu gut genug. Ich schrecke auch nicht
davor zuriick, die Leute an der Ehre zu
kitzeln, wenn sie gar nicht einsehen wol-
len, wie toricht es wire, auf ihrem Stand-
punkt zu verharren.
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Der Gescheitere gibt nach

« Horen Sie, Herr Kienzli, Sie sind
doch ein verniinftiger Mensch, als ge-
bildeter Mann sehen Sie doch ein, dass
es besser ist, einen Vergleich zu ma-
chen ! » Herr Kiienzli will dann oft wirk-
lich kein Dummkopf sein und begreift
die Sache. Gelegentlich erlaube ich mir
sogar, einen Witz anzubringen. « Horen
Sie, jetzt muss doch endlich einer Ver-
nunft annehmen,» sage ich etwa, «sind
Sie der Gescheitere, aber machen Sie es
nicht wie jener Bauer, der seinen Muni
aus dem Stall nahm, und als er dabei
von ihm an die Wand gedriickt wurde,
zu ihm sagte: ,Der Gescheitere gibt
nach, gib du nach !’ »

Der Humor ist allerdings nicht immer
nur auf meiner Seite. So hatte einmal ein
Bauer einem Milchhindler einen Bern-
hardinerhund fiir 250 Franken verkauft,
« mit Garantie fiir alle guten Eigenschaf-
ten». Nach 14 Tagen fiel es aber dem
Milehhéindler ein, nur 200 Franken zu
zahlen, da der Hund nicht wachsam und
nicht einmal stubenrein sei. Der Milch-
hiindler beharrte auf seinem Standpunkt,

und der Bauer liess sich schliesslich auf

einen Vergleich ein, wonach er 200 Fran-
ken annahm. Aber er bemerkte giftig, er
sei jetzt froh, dass die Sache erledigt sei,
es mache ihm ja nichts aus, an einem
schlechten Hund 50 Franken zu
verlieren. Das konnte der Milchhindler
nun auffassen wie er wollte.

Bei ingstlichen Leuten wirkt es auch
etwa, wenn ich ihnen erziihle, dass es
doch gewiss gescheiter sei, ihre Ange-
legenheit vor mir zu schlichten, als beim
Bezirksgericht vor einem Kollegium von
fiinf Richtern stehen zu miissen.
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Derletzte Appell

Niitzt aber alles nichts mehr, so bleibt
immer noch der Hinweis auf die Kosten,
besonders, wenn es sich bei kleinen Be-
trigen darum handelt, ein Urteil zu ver-
meiden. Es ist ja tatsichlich so, wenn
ich ein Urteil machen miisste, kommen
die Kosten auf minimum 20 Franken,
also sehr oft um einen mehrfachen Be-
trag der Summe, um die gestritten wird.
Wenn sich die Leute gar nicht einigen
wollen, frage ich sie dann, ob sie Zeu-
gen hitten und deren Einvernahme ver-
langen. In der Hitze des Gefechtes heisst
es dann selbstverstindlich ja. Die andere
Partei weiss dann auch noch ein paar
Zeugen. Darauf erklire ich: « Gut, das
Urteil kommt auf 20 Franken, und jede
Partei ist ausserdem verpflichtet, [iir
jede Zeugeneinvernahme 4 Franken Vor-
schuss zu leisten.»

Dann fangen die Leute meistens an zu
stutzen. Ich rechne ihnen dann noch ein-
mal vor : Das Urteil 20 Franken, Zeugen
15—20 Franken, Gutachten von einem
Fachmann 10—15 Franken, Prozessent-
schidigung 10—15 Franken. Jeder von
IThnen riskiert also 60 Franken. Ist das
der Miihe wert fiir einen Betrag von 7
Franken ? Gewohnlich kommt es dann zu
einem verniinftigen Vergleich. ,

Es ist auch schon vorgekommen, dass
die Leute schon unter der Tiire waren
und ich sie noch einmal zuriickgerufen
habe : « Denken Sie jetzt nicht gerade,
dass Sie jetzt etwas Dummes machen ? »

Da sagt auf einmal einer : « Ich bin ja
nicht so, mir ist es ja nicht ums Strei-
ten.»

Und der andere kommt auch :
ich will ja auch nicht streiten.»

Jeder will dann der brivere und der-

« Ja,



jenige sein, der nachgegeben hat. Is
kommt auch immer darauf an, wie man
einen Vergleich formuliert. Habe letzthin
einen Streitfall gehabt, da sagte schliess-
lich der eine, er wolle 180 Franken zah-
len, aber keinen Rappen mehr. Die Ko-
sten hitten dann geteilt werden konnen,
aber der andere wollte die Kosten unter
keinen Umstinden {ibernehmen. Da
schlug ich vor, der Beklagte soll 170
Franken anerkennen und dafiir die Ko-
sten, die keine 10 Franken ausmachten,
iibernehmen. Damit waren auf einmal
beide einverstanden, obschon es fiir den
Kliger vorher noch giinstiger gewesen
wire. Es handelt sich halt manchmal nur
darum, wie man die Sache dreht, der Ef-
fekt ist ja doch der gleiche.

Es gibt im Leben eines Friedensrich-
ters Augenblicke, wo er wie sein Vor-
bild, die Gottin der Gerechtigkeit, gern
auch eine Binde um die Augen legen
mochte, und am liebsten dazu noch die
Ohren verstopfen, um sich vor der
Dummbheit, der Verstocktheit und Bos-
artigkeit der Welt zu verschliessen. Aber

ein Friedensrichter hat eben nicht die
Gabe, mit verschlossenen Augen zu se-
hen und mit verstopften Ohren zu ho-
ren. Er muss, um der Wahrheit auf den
Leib zu riicken, Augen und Ohren mog-
lichst offenhalten. Er muss den Leuten
ins Gesicht sehen, so wie sie sind und sie
nehmen, so wie sie sind. Auch in der Art,
wie er die Leute anpackt und wie er mit
ihnen spricht, muss er sich bemiihen, sich
so zu geben, wie ihn die Leute am besten
verstehen, selbst auch wenn diese For-
men nicht immer streng akademisch sind.
Die Leute sind ja so verschieden, die zu
ihm kommen, um seine Hilfe in Anspruch
zu nehmen : Grossindustrielle und Tage-
lohner, Damen der Gesellschaft und an-
dere Damen, da bleibt ihm nichts ande-
res ibrig als wie dem Paulus: Den Ju-
den ein Jude und den Griechen ein
Grieche zu werden, d. h. in praktisches
Deutsch {ibersetzt : Den Bierbrauern ein
Bierbrauer und den Schneidern ein
Schneider. Je besser uns das gelingt, um
so treuere Diener sind wir der Gottin

Justitia.

19



	Ein einig Volk von Brüdern : aus den Erinnerungen eines Friedensrichters

